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SCHREIBEN VON SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN AMMANN UND RAT

VON STADT UND AMT ZUG

AH 11/8 Pt . 6 ; AH 43/58

ff Wan Jhr . . . mit Ewerem von dem 26 . [ März]
1

aber wnb etwass später Einge-
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brachten [ Schreiben ] nit bedeuten thäten das Eüch von Eweren . . . Miträhten

Einer Lobt . Burgerschafft [ der Stadt Zug ] aldorten alles wäre geöffnet wor¬

den , so in dem bereits vor Acht Monaten dahero unserseits mit aller Langmuet

übertragenen Misshäl wegen der unns hinderhaltenen verlassenschafft der Adel-

heith Schmidin  Sei . durch Acht verschidene schreiben Eüch . . . von

Einer Lobl . Burgerschafft gantz grüntlichen vorgestellet worden ; So hielten

wir für nothwendig Eüch . . . von dem Lobl . [Aeusseren ] Ambt der Sachen gründ¬

liche beschaffenheit , undt dormit , dass Ess nit umb Ein gering und Eiteles

Jnteresse , wie etwan darvor gehalten werden möchte , sondern umb unser dis-

fahls geschwächetess Judicatur rächt , undt Eine in gemeiner Eidtgnoschafft

sehr nachdenckhliche Consequenz Zuo thuon , in mererem Zu Eröfnen , mithin aber

auch klärlich Zuo bescheinen , dass man unserseits in verfüerung des geschäffts

alle fründtnachbarliche formalitet beobachtet , undt nichts underlassen haben,

wass in dergleichen Begebenheiten von früntlichen nachbam , undt Eydtgnossen,

auch sonsten von dem Eydtgnossischen Herkhommen verlanget werden khann ; Wie

aber wir praesuponieren wollen , dass Jhr ermelte acta Eüch werdent volkhom-

men haben ablässen Lassen oder so Es noch nit beschechen , dass etwan Eüch be¬

lieben werde , dieselbe nachmahlen abzuhören , also Erachten wir ohnnohtwendig

Zu sein Eüch . . . diss fahls mit Einem mehreren aufzuhalten , sondern geben

unnss Zuglauben , wan man der Sachen bewantnuss mit ohnumfangenem gemüeth Er¬

wägen werde , dass man uns weder verdenckhen khönne , umb dass wyr unser diss-

fahlss geschwächte Obrikheith Zuo retten suochen ; noch dass mann unnss ver¬

argen werde , ob hete man dem Eüch . . . Zu beiden Theilen Zustendigen respect

nit gnugsamb deferieret ; oder dass mann Einig vernünftigen anlaass habe , unns

dass Jene aufzurupfen , wass man unns A° 1653 [ im Bauernkrieg ] ^ für freündt-

schafft Erwyssen . Aber wye ? . . . wan Jhr in bemeltem 53 . Jahr unns Zum Theill

der geschworenen Pundtspflichten geniessen lassen , oder wan wir anziechen

solten , wass wir in dissem dem anderen undt dem vorderen saeculo Eüch . . . Zu

gutem wohl in Eweren Jnnerlichen , alss usseren angelegenheit en [ - Luzern

spielt wohl vor allem auf den Libellhandel 1604 und den Riedhandel 1686-

1688 an - ] Zevolg der Puntpflicht en , undt Zwäre in unseren eigenen khosten

Erstatet ; sollen darumb wir von Eüch , oder Jhr von unns in rettung der ange¬

fochtenen Judicatur und darbei Versierenden Obrikheith gehemmet werden mögen?

mit nichten ; Wyr hoofen aber , dass weder Eüch noch unns dergleichen gedanckhen

beiwohnen werden Vill Ehender dass Jhr . . . von dem lobl . Ampt Ewer und

U. g . l . a . E . von Lobl . Statt [ Zug ] Aldorten , oder Zu der verlangten widerkehr

dess unnss hinderhaltenden , oder Zu dessen rechtlicher Erörterung Nach anlei-



tung der Eydtgnossischen Pünth , [ Land ] friden [ spez . von 1656 ] undt abkhomm-

nussen , fürderlich verleiten werden ; hieruf beharren wyr nochmalen , und Zwa-

ren gantz ohnäbenderlichen also dass Jhr . . . von Lobl . Statt umb dass Erstere

wie so offt 3 also nochmahls fründtangelegenlich Ersuochet , oder in abgang

dessen , die rechtliche Erörterung nach Eydtnossischem harkhommen Eüch äber-

mahls dargebotten pleibet ; dises wirdt mann hoffentlich nit ausweichen wol¬

len ; wie wir dan umb das Eint old andere , undt Zwaren Zu Erhaltung dess Un¬

serseits Jederweilen mit sonderer angelegenheit gesuchten fründtnachbarlichen

vememmens umb das vordere Lieber Einer . . . [ baldigen ] antwort Erwarten wol¬
len ".

1 ) s . AH 63/50
2 ) Einer der wichtigsten , Vermittler im Bauernkrieg war bekanntlich Beat  II.

Zurlauben.

Original , Siegel abgefallen AH 63 , 259 - 260
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